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Entwicklungsplanung und Wirtschaftsordnung 
in den Entwicklungsländern

Dr. Eberhard (Rhein, z. Z. Kabul

D ie w iT tschaftspolitiichen Führungen d er E n tw icklungsländer stehen vor einer sehr schwie
rigen  A u fgabe: Sie w ollen  oder sollen  den  über zw e i Jahrhunderte gew onnenen F ortschritt 
d er In du strie län der im  B ruchteil d ieser Z eit einholen oder aber d ie  Voraussetzungen schaf
fen , d ie  ein  solches E inholen in  den  Bereich der M öglichkeiten ste llen . D azu  w ird  ihnen d ie  
A nw endung des libera len  W irtschaftsrezeptes em pfoh len . Fragen w ir  uns aber, w ie  d ie  
w irtschaftliche R ückständigkeit in  den  E ntw icklungsländern  en tstan den  is t, so  müssen w ir  
festste llen , d a ß  d ie  vorhandenen G egebenheiten nicht d ie  w esentliche V oraussetzung fü r  
eine libera le  W irtschaftsen tw icklung g e lie fe r t haben, näm lich das individualistische Ge
w innstreben. Klim atische, menschliche un d landschaftliche Gegebenheiten haben den  M otor 
d er liberalen  E ntw icklung nicht zu r  Selbstzündung gebracht, und w as vom  A u slan d  an  
G ewinnstreben beobachtet w erden  konnte, tru g  d ie  Züge ko lon ia ler P rägung u n d  re iz te  
nicht zu r N achahm ung. So b lieb  d ie  V erkoppelung von  individualistischem  W ohlergehen  
und G esam twohl, w ie  es fü r d ie  libera len  L än der charakteristisch ist, unbekannt. D a d ieser  
M otor feh lte, müssen d ie  w irtschaftspolitischen F ührungsstellen selbst E rw ägungen an ste l
len , wo bei den  G egebenheiten ihres Landes d ie  besten A n satzpu nkte fü r den  w irtsch aft
lichen F ortschritt liegen . D er E ntw icklungsplan eines unterentw ickelten  G ebietes is t som it 
K on zep t des w irtschaftspolitischen  W illens und zugleich  O rientierungsm öglichkeit d er  
W irtachaftssubjekte. D er A u to r untersucht in  der fo lgenden  A bh an dlu n g  den  fu ndam en
ta len  Unterschied zw ischen E ntw icklungsplanung und P lanw irtschaft.

PROBLEMSTELLUNG

V or einiger Zeit hat F. W. M e y e r  die Behauptung 
aufgestellt, d ie Enlwidcltuigsländer hätten bei sich 
fast ausnahmslos eine unifassende Planwirtsdiäft im 

Sinne der Zentralverwaltungswirtschaft eingeführt. In 
diesem System hätte der Staat „in seiner W irtschafts
planung und Plandurchführung die wichtigsten Funk
tionen der ■ Unternehmen selbst zu übernehm en.“ 
M eyer ste llt dem eine marktwirtschaftliche Entwick
lungspolitik gegenüber und meint, daß der W eg der 
umfassenden W irtschaftsplanung w eder durch einen 
angeblichen Mangel an Unternehm ern noch durch das 
Argument, es fehle an  d e r Zeit für eine m arktw irt
schaftliche Entwicklungspolitik, zu rechtfertigen sei. 
Dén lndustrielândem  wirft M eyer vor, durch d ie V er
gabe von staatlichen Krediten und Geschenken die 
umfassende Planwirtschaft in den Entwicklungsländern 
geradezu heraufzubesdiwören. M eyer steht mit seiner 
Kritik nicht allein. Die Kasseler Tagung der Mont 
Pèlerin Gesellschaft im September 1960, auf der über 
Entwicklungspolitik diskutiert wurde, ist ein einziges 
Plädoyer für die Anwendung einer neoliberalen W irt
schaftspolitik in  den Entwicklungsländern. *) Dabei

beruft man sich mit Vorliebe auf die rasche wirtschaft
liche Entwicklung W estdeutschlands und Italiens. *)

Es läßt sich also so etwas wie eine neoliberale Dok
trin  der Entwicklüngspolitik erkennen. Danach ent
faltet sich die W irtschaft in den Entwicklungsländern 
am schnellsten, wenn man den marktwirtschaftlichen 
Mechanismus und die in einer marktwirtschaftlichen 
Ordnung frei werdenden Antriebskräfte ungehindert 
operieren läßt.

Der Staat soll die marktwirtschaftliche Ordnimg setzen 
und dem Marktmechanismus zum Funktionieren ver
helfen. Er darf ferner Infrastrukturinvestitionen vor
nehmen. Dagegen sieht man in staatlichen Eingriffen 
in den Investitions- und Sparprozeß (z. B. Zwangs
sparen) eine zu große Beeinträchtigung der individuel
len Freiheit. Den Entwicklungsländern wird ans Herz 
gelegt, sich dde wirtschaftspolitischen Grundsätze der 
neoliberalen Schule zu eigen zu machen und sich nicht 
„planwirtschaftlichen" Neigungen hinzugeben.

*) F. w. M e y e r :  »Entwicklungshilfe und W irtsd iaftsordnung", 
in; Ordo, Bd. XII, 1960/61, S. 280; vgl, fe rner F. W . M e y e r :  
.Illusionäre Politik  der Entwidclungshilfe“, B rosdiüre o. O ., o. J.

Vgl. .Entw icklungsländer W ahn und  W irklichkeit", hrsg . v. 
A. H u n o 1 d  , Zürich nnd  S tu ttgart 1961.

S) So z .B . B. R. S h e n o y :  „Der ricäitige W eg zu Indiens F ort
schritt", in ; Entwicklungsländer W ahn . . .  a. a . O., S. 139. Leider 
w ird  bei e iner derartigen  A rgum entation, die als »spektakulärer 
Beweis" für d ie  Ü berlegenheit der freien  M arktw irtschaft gelten 
soll, vergessen , daß die V oraussetzungen völlig  anders sind.
*) So z. B. P. T. B a u e r :  «Economic A nalysis and Policy in
underdeveloped Countries", Durham 1957, S. 113 ff. F erner P. T. 
B a u e r  und B. S. Y a m e y  ; .T he Economics of underdeveloped 
C ountries", C am bridge 1957, S. 190 ff. Gut skizziert ist dde liberale  
D oktrin  bei J .  V . v a n  S i c k l e :  .A lte  und N eue Theorien des 
w irtschaftlidien W adistum s“, in : Entwicklungsländer W ahn . . ., 
a. a. 0 „  S. 111 ff.
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Rhein: Entw idslungsplanung und  W irtsdiaftsordniung in den Entwidclungsländern

Demgegenüber ist die M ehrzahl der Ökonomen sowohl 
in den Industrie- wie in den Entwidclungsländern der 
Überzeugung, daß der Staat in den Entwidslungslän- 
dern den W adistumsprozeß überhaupt erst in Gang 
bringen und ihn durdi aktives Eingreifen nad i eigenen 
Vorstellungen beeinflussen muß.®) Vor allem sollten 
sidi die Industrieländer davor hüten, ihre eigene W irt- 
sdiaftsordnung ohne w eiteres auf die Entwidilungs- 
länder übertragen zu wollen. ®)

Die folgenden Ausführungen sollen einen Beitrag zur 
Auseinandersetzung zwisdien den A nhängern einer 
„geplanten" und einer „liberalen" Entwidslungspolitik 
liefern. ’) Ein V ersudi üer Klärung ist vor allem des
w egen nötig, weil in  diesex Diskussion ein „babylo- 
n isdies Spradigewirr" herrscht. Da ist die Rede von 
sozialistisdier W irtsdiaftsordnung, d ie  das oberste 
Ziel der indisdien W irtsdiaftspolitik sei.®) Pläne der 
Ostblockstaaten und der Entwicklungsländer werden 
ziemlich bedenkenlos in einen Topf geworfen, Entwick
lungsplanung mit umfassender Planwirtschaft oder 
kollektivistischer Ordnung gleichgesetzt. An dieser 
Stelle ist es nicht möglich, das Problem d er W irt
schaftsordnung in  den Entwicklungsländern in seiner 
ganzen Komplexität aufzuwerfen. Vielmehr beschrän
ken sich die folgenden Betrachtungen auf einen be
sonders um strittenen A spekt der Entwicklungspolitik, 
auf die Probleme, die mit der Aufstellung und Aus
führung von Entwicklungsplänen verbunden sind. W ir 
fragen, was Entwicklungspläne eigentlich darstellen, 
warum die Entwicklungsländei sich dieses wirtschcifts- 
politischen Instruments bedienen und vor allem wel
ches Verhältnis zwischen Entwicklungsplanung und 
Planwirtschaft einerseits, M arktwirtschaft andererseits 
besteht. Dabei klammern wir die methodischen Pro
bleme der Entwicklungsplanung ausj unsere Frage
stellung ist prim är ordnungspolitischer und nicht wirt- 
schaflstheoretischer Natur.®)

W AS IST ENTWICKLUNGSPLANUNG?

W enn w ir unter Entwicklungspolitik die Gesamtheit 
der wirtschaftspolitischen Maßnahmen verstehen, die 
das Tempo und die A rt der wirtschaftlichen Entwick
lung beeinflussen sollen, dann gibt es heute kaum

5) Besonders deutlid i in d ie se r H insid it: G. M y r d a l  : «Develop
m ent and U nderdevelopm ent“, Kairo 1956, und »Economic Theory 
an d  underdeveloped Regions", London 1957. {Deutsdi: »ökonom i- 
sd ie  T heorie und unterentw idcelte Regionen*, S tu ttgart 1959).
®) Davor h a t vor e in iger Zeit Prof. W . H a l l  s t  e i n  gewarnt? 
vgl. .E uropäisd ie  A frikapolitik", V ortrag  vo r der U niversitä t 
Tübingen am 5. Mai 1961. Vgl. a u d i J .  K. G a l b r a i t h  : „Eine 
neue Konzeption der Entw iddungshilfe“, in: H am burger Jah rb u d i 
fü r W irtsd iafts- und G esellsd iaftspolitik , 6 . J a h r  (1961), S. 11 ff. 
)̂ Es muß beton t w erden, daß das Problem  d e r E ntw idtlungspolitik  

von den Entwidclungsländern re in  pragm atisd i b e trad ite t w ird. 
So he iß t es in der Einführung zum zw eiten Entwicklungsplan 
Pakistans seh r treffend : ,N o  doctrina ire  assum ptions underlie  the  
Plan, and  n e ither an exclusively  cap ita list nor an  exclusively 
socia list econom y is postu la ted . Th-e approad i th roughout is p rag 
m atic." G overnm ent of Pakistan , Planning Commission: The Second 
Five Y ear Plan 1960—65, Ju n i 1960, im folgenden zitie rt, Pakistan  
Second Five Y ear Plan, a. a. O.
®) G overnm ent of India? Planning Commission: Third F ive Y ear 
Plan, A  D raft O utline, Jun i 1960, S. I j im folgenden z itie rt: Ind ia  
Third Five Y ear Plan, a. a. O. -
®) Da Pakistan  und Indien  d ie längste  Erfahrung m it Entwidcloin-gs- 
p lanung besitzen  und d ie Problem e d o rt ausgiebig d isku tie rt w or
den  sind, w ird  auf d iese  Länder häufig zur V eransdiaulid iung 
zurüdtgegriffen.

fein Land, das nicht in  irgendeiner Form Entwicklungs
politik betreibt. Daß Entwicklungspolitik in einem 
Lande m it niedrigem Lebensstandard zum Hauptan
liegen d er W irtschaftspolitik wird, w ährend in Län
dern  mit hohem Lebensstandard die Beeinflussung des 
wirtschaftlichen Wachstums nur eine un ter vielen 
wirtschaftspolitischen Aufgaben ist, versteh t sich aus 
der unterschiedlichen wirtschaftlichen Situation.

Zahlreiche Entwicklungsländer versuchen, ihre ent
wicklungspolitischen Maßnahmen im Rahmen von 
m ehrjährigen Entwicklungsplänen zu konzipieren. Die 
Aufstellung von Entwicklungsplänen bürgert sich seit 
dem Ende des zweiten W eltkrieges in zunehmendem 
Maße einj inzwischen bat eine Vielzahl von Entwick
lungsplänen das Licht der W elt erblickt. ‘")

G i t t n d e  f ü r  d i e  A u s a r b e i t u n g  v o n  
E n t w i c k l u n g s p l ä n e n

W enn w ir nach den Gründen fragen, stellen w ir fest, 
daß die A ufstellung von Entwicklungsplänen sehr 
unterschiedlich m otiviert wird. So hofft man, daß durch 
das Vorhandensein eines Entwicklungsplans Auslands
kapital angezogen wird; in einigen afrikanischen 
Staaten soll der Entwicklungsplan M öglidikeiten auf
zeigen, wie man die M onokultur beseitigen oder un
erwünschte Zusammenballungen von Industrie und Be
völkerung verm eiden kann. Auch glaubt man, mit 
Hilfe eines Plans m ehr V erständnis für unpopuläre 
wirtschaftspolitische Maßnahmen zu finden.

Derartige Gründe treffen jedoch nicht den Kern. In 
W irklidikeit ist die A usarbeitung von Entwicklungs
plänen für die Entwicklungsländer ein selbstverständ
liches Erfordernis, so daß meistens auf eine ein
gehende Begründung verzichtet wird. Der Plan ist in 
erster Linie ein Plan für das wirtschaftspolitische Han
deln; er soll K larheit verschaffen über die demographi
schen, die sozialen, die wirtschaftlichen und technischen 
Gegebenheiten! darauf aufbauend soll er die verschie
denen Möglichkeiten und auch die Schwierigkeiten 
entwicklungspolitischen Vorgehens skizzieren. '^)

Man sollte bei der Beurteilung der Entwicklungspla
nung nicht vergessen, daß sich die wirtschaftspolitische 
Führung in den Entwicklungsländern in einer anderen 
Situation befindet als in den Industrieländern: in letz
teren kann sich die W irtschaftspolitik gegebenenfalls 
mit Interventionen dort begnügen, wo der M arktpro
zeß nicht sp ielt oder wo seine Ergebnisse politisch 
oder sozial nicht annehmbar sind. Demgegenüber be-

®̂) Vgl. A. J a c o b s  und  E.  H i c k m a n n :  „Pläne von  Ent
w idclungsländern", D arm stadt 1960. Entw idclungspläne sind u . a. 
von folgenden Ländern aufgeste llt w orden oder z. Z. in  V orberei
tung: A fghanistan, Ceylon, Iran , Indien, Indonesien, Pakistan, 
Philippinen, Ä gypten , Äthiopien^ G hana, M aidagaskar, M arokko, 
Senegal, Tunesien, Surinam , V enezuela. In  fa s t a llen  anderen  
Ländern «x istie ren  sek to rie lle  Pläne.
11) So h a t H  a 11 s t  e i n kürzlid i d ie Entw iddungsplanung be
gründet, w eil „es vernünftig  ist, fü r die Entwidclung einer ent- 
w idclungsbedürftigen und entw icklungsfähigen W irtsd ia ft einen 
Plan zu entw erfen  . . i. , e infadi, um zu w issen, w as zuerst zu g-e- 
sd iehen h a t und w as später, w as w id itiger is t und w as w eniger 
w id itig  . . Anspnadie vo r der K onferenz des Europäisd ien  Par
lam ents m it den Parlam enten a frikan isd ier S taaten  und M adagas
kars , V erhandlungen, A usführlid ie Sitzungsberid ite, N r. 1, 
20. Ju n i 1961, S. 32.
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Rhein; Entwicklungsplaniing und W irtsd iaftso rdnung  in den Entwidclungsländern ,

findet sidi in den Entwidilungsländem  der Staat mit 
seiner w irtsdiaftspolitischen Führungsaufgäbe in der 
Situation eines Familienvaters, der für seine unmün
digen Kinder handelt. Er findet sidi — im Gegensatz ' 
zu den einzelnen W irtsdialtssubjekten — nidit mit 
Armut, mit Krankheit, mit geringer Lebenserwartung, 
kurz m it dem geringen Lebensstandard ab, sondern 
setzt von sidi aus Ziele für die w irtsdiaftlidie Ent
widclung. Er gibt sid i nidit dam it zufrieden, daß seine 
Bevölkerung audi in Zukunft lebt und arbeitet, wie 
sie es seit Jahrhunderten gewohnt ist. Er bestimmt, 
daß W irtsdiaft und Gesellsdiaft aus dem Zustand der 
Beharrung in  den der Bewegung übergehen müssen.

Diese Haltung is t in gewisser .Weise „ianti-liberal"; 
sie ähnelt in nidits d e r „laissez-faire'-Einstellung des 
europäisdien Staates im 19. Jahrhundert. Die politisdie 
Führung in den Entwidslungsländern glaubt — durdi 
Erfahrung in ihrem Glauben gestärkt — nid it daran, 
daß der Entwidilungsprozeß ohne ein staatlidies Zutun 
in Gang kommt bzw. sdinell genug fortsdireiteti ihre 
Grundhaltung ist interventionistisdi. Die staatlid ie  
W irtsdiaftspolitik übernimmt daher n id it nu r eine 
w eiterreidiende Verantwortung, sondern vor allem 
audi umfassendere Aufgaben als in den Industrie
ländern, wo der w irtsdiaftlidie Entwidclungsprozeß 
— wenn audi mit sdiwankenden W adistum sraten — 
von sidi aus läuft. Der Entwidclungsplan ist Ausdrude 
der volüntaristisdien Grundhaltung der w irtsdiaftlidi- 
politisdien Elite. Er erleidiert, ja  er erm öglidit erst 
eine w irtsdiaftspolitisdie Führung unter den sdiw ieri
gen Bedingungen eines Entwidclungslandes.

A u f g a b e  u n d  C h a r a k t e i  v o n  
E n t w i c k l u n g s p l ä n e n

Der Entwidcluhgsplan soll in doppelter H insidit 
Riditsdinur sein, einmal für die staatlidie Entwick
lungspolitik; deren Einzelmaßnahmen in einen Ge
samtzusammenhang gestellt werden sollen, imd zum 
anderen für das w irtsdiaftlidie Handeln der W irt- 
sdiaftssubjekte, das im Entwicklungsplan eine 
O r i e n t i e r u n g  finden soll.

Für die Organe der W irtsdiaftspolitik bildet der Ent- 
widilungsplan eine über m ehrere Jah re  hinaus fest
gelegte Generallinie; er stellt die einzelnen entwidc- 
lungspolitisdien Maßnahmen in eine Gesamtperspek
tive und wird auf diese W eise zu einem widitigen 
Koordinierungsinstrument.

Den W irtsiiaftssubjekten  verm ittelt der Entwidi- 
lungsplan eine Vprstellung vom Tempo und von der 
Art der w irtsdiaftlidien Entwidclung, wie sie  vom 
Staat angestrebt werden. Für die Unternehmen gibt 
der Entwidclungsplan die Grundtendenz der wirt- 
sdiaftspolitisdien Interventionen an. Für die Masse der 
Bevölkerung bedeutet der Entwidclungsplan Hoffnung 
auf verbesserte Lebensbedingungen und damit An
sporn zu eigenen Bemühungen.

Oberstes ökonomisdies' Ziel fast aller Entwicklungs
pläne ist die Steigerung des Pro-Kopf-Einkommens in 
einem bestimmten Ausmaß. Dieses Ziel gilt jedoch in 
der Regel nur un ter Beachtung gewisser nicht-ökono- 
m lsdier Zielsetzungen. Solche sind z. B. Erhaltung 
einer freiheitliciien, demokratischen Gesellschafts- 
ordnimg, Schutz des ■ Privateigentums, Achtung der 
religiösen Überzeugung. Das Vorhandensein von nicfat- 
ökonomisciien Zielsetziungen (Grenzbedingungen) be
schränkt den Aktionsradius des Staates. Die Gefahr 
einer Verabsolutierung der ökonomischen Zielsetzun
gen w ird — unter Umständen auf Kosten eines sdinel- 
leren wirtschaftlidien Fortsdiritts — gebannt.^®)

Der W eg zur Steigerung des Pro-Kopf-Einkommens 
findet im Plan seinen Ausdrude in einem bestimmten 
Wadistumsmodell. Je  nach der besonderen Lage eines 
Entwicklungslandes sind d ie strategischen Ansatz
punkte (Schwe^unkte) dieses Wachstumsmodells 
untersdiiedlich. Solche Ansatzpunkte können insbe
sondere sein:. Schaffung zusätzlicher Beschäftigungs
möglichkeiten, Aufbau einer eigenen Industrie, Selbst
versorgung mit Nahrungsmitteln, d. h. Ausbau der 
landwirtschaftlichen Produktion, Verbesserung des 
Verkehrswesens, Aufbau des Schulwesens.

Auf der Basis des gewählten Wachstumsmodells und 
der darin enthaltenen Prioritäten legt der Entwidc- 
lungsplan für alle wichtigen Sektoren der W irtschaft 
Einzelprogramme fest. Diese enthalten die langfristi
gen Zielsetzungen, deren Verwirklichung der Staat 
während der Planperiode in  den verschiedenen Sek
toren — z. B. Verkehr, Industrie, Bildungs- und Sozial
wesen, Außenhiandel — anstrebt. Diese Zielsetzungen 
sind selbst dort, wo sie recht detailliert sind, etwa 
im Fall von Produktions- und Investitionszielen für 
einzelne Branchen, nicht verbindlich. Sie sind nur 
Ausdruck dessen, was nach Ansicht des Staates auf 
bestimmten Gebieten erreicht werden müßte, wenn 
sich die W irtschaft im angestrebten Tempo und ohne 
Störung des gesamtwirtschaftlichen imd intersektori- 
ellen Gleichgewichts entwickeln soll. Wichtiger al? die 
quantitativen Produktionsziele sind die Maßnahmen, 
die zur Realisierung der Ziele vorgeschlagen werderi. 
Wichtig ist, um das Beispiel des zweiten pakistani
schen Planes zu zitieren, prim är nicht, daß im Plan 
eine Steigerung der Getreideerzeugung von 23 Vo an
gestrebt wird, sondern, daß der Plan die konkreten 
Maßnahmen, wie z. B. verm ehrte Düngung, Schädlings
bekämpfung, Bewässerung und Bodenreform, zur Reali
sierung vorsieht. ^̂ )

Unter den Einzelprogrammen nehmen die Infrastruk
turprogramme, d .h . Maßnahmen des Staates, die die 
Grundlagen für das einzelwirtschaftliche Handeln

*2) In d ieser A rbeit w ird  d e r Begriff Entw idtlungsplan für d ie ge
samte V olksw irtsd iaft um fassende P läne uiid n id it für sektorie lle , 
regionale oder sonstige Teilpläne gebraudit.

13) Daß die nicht-ökonom isdien Z ielsetzungen eine s ta rk e  R ealität 
besitzen , zeig t der erste  pak istan isd ie  Fünfjahresplian, in dem  es 
he iß t: „Becaoise.p lanning in Pakistan  takes place in  the  context 
of dem ocratic governm ent . . . th ere  , is  no purpose in setting  
goals and p rescrib ing  m eans which m ight be p racticab le  in 
another environm ent . . G overnm ent of Pakistan, Planning 
Commission, F irst Five Y ear Plan, 1955—60, Dezember 1957, S. 72.
“ ) Vgl. Pakistan  Second F ive Y ear Plan, a. a. O .. S. 127 ff.
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Rhein: Entwidclaingsplanung und W irtsd iaftsordm ing in  den Ent-wicklungsländern

sdiaffen oder verbessern sollen, bei weitem den 
größten Rahmen ein. Das wird bei der Beurteilung 
der Entwiddungsplanung leidit übersehen. So haben 
z.B. von den neun bedeutenden Einzelprogrammen 
des zweiten pakistanisdien Fünfjahresplanes, näm lidi 
für Landwirtsdiaft, Bewässerung und W asserkraft, 
Energie, Bodensdiätze, W ohnungswesen, Verkehr, 
Erziehung, Gesundheitswesen und Sozialeinriditungen, 
die letzten v ier eindeutig rein infrastrukturellen 
Charakter. Aber audi in 'den Programmen für die 
Landwirtsdiaft sowie in denen für die W asser- und 
Energiewirtsdiaft geht es in erster Linie um die Ver
besserung der Infrastruktur.

Trotzdem ist ein Entwidclungsplan mehr als eine 
Summierung von staatlichen Infrastrukturprogrammen 
oder ein staatlicher Investitionsplan. Bemerkenswert 
an der Entwidclungsplanung ist vielmehr, daß sie ver
sudit, zugleidi ein globales und detailliertes Bild einer 
möglidien zukünftigen Entwidclung zu entwerfen, daß 
sektorielle mit m akroökonom isdien Analysen untrenn
bar verbunden sind.

Das bedeutet einmal, daß der Entwicklungsplan rein 
formell als Instrum ent zur Orientierung und Koordinie
rung der vom Staat zu treffenden entwicklungspoliti- 
sdien Maßnahmen dient. Aber darüber hinaus sudit 
der Entwicklungsplan an die Stelle des autonomen 
W adistums, w ie es sidi ohne staatliches Zutun ergeben 
würde, ein von staatlidien Vorstellungen — der Staat 
als pater familias — geprägtes Sdiema der Entwick
lung von W irtschaft und Gesellschaft zu setzen.

Man kann den Entwicklungsplan mit dem Aufbauplan 
für eine Stadt vergleichen: er skizziert, teils nur in 
groben Umrissen, teils mehr im Detail, die künftige 
wirtschaftlich-gesellschaftliche Struktur, die Gestalt 
eines Landes sowie die möglichen Wege, die zu dem 
als erstrebensw ert angesehenen Zukunftszustand füh
ren. Er legt wie die Stadtplanung die entscheidenden 
Akzente fest, überläßt aber die Ausführung innerhalb 
des unterschiedlich w eit gespannten Rahmens den 
W irtschaftssubjekten selbst. Die eigentliche Aufgabe 
des Entwicklungsplanes ist es, den w irtsdiaftlidien 
und sozialen Transformationsprozeß, den man Entwick
lung nennt, vorausschauend in den Griff zu bekommen.

D a s  P r o b l e m  d e r  A u s f ü h r u n g  
v o n  E n t w i c k l u n g s p l ä n e n

W ie wir gesehen haben, soll der Entwicklungsplan 
sowohl für die Organe der W irtsdiaftspolitik wie für 
d ie W irtschaftssubjekte Orientierungsmaßstab sein. 
Streng genommen müßte das Problem der Ausführung 
dabei im ter doppeltem Aspekt untersucht werden, ein
mal nämlich daraufhin, inwieweit die im Plan enthal
tenen entwicklungspolitischen Grundlinien vom Staat 
in konkrete Maßnahmen umgesetzt werden , und

zum anderen daraufhin, inwieweit die einzelwirtschaft
lichen Pläne die Zielsetzungen des Entwicklungsplanes 
beachten.

Im Rahmen dieser A rbeit interessiert nur, w ie der 
Entwicklungsplan im privaten Sektor ausgeführt wird. 
Da ungeachtet des Entwicklungsplanes die wirtschaft
lichen Entscheidungen w eiterhin von M illionen von 
W irtschaftssubjekten mit .einem jeweils individuellen 
wirtschaftlichen Horizont getroffen werden, handelt es 
sich dabei eigentlich um das zentrale Problem der Ent- 
wicklungsplaniing. In dem Fortbestehen einzelwirt- 
schaftlidier Pläne liegt ein wesentlicher Unterschied 
einer durch Entwicklungspläne orientierten W irtschaft 
gegenüber einer Zentralverwaltungswirtschaft. W ürden 
die Entwicklungsländer zentralverwaltungswirtschaft
lich gelenkt, dann w äre es müßig, sidi über d ie  Pro
bleme der Ausführung von Entwicklungsplänen lange 
zu verbreiten.

Die Orientierung der einzelwirtschaftlichen Pläne ent
sprechend den staatlichen Zielvorstellungen erfolgt auf 
dreierlei Weise:

1. durch den Entwicklungsplan selbst,
2. durch die gemäß dem Entwicklungsplan vorgenom

menen staatlichen Investitionen,
3. durch die in Ausführung des Entwicklungsplans 

ergriffenen wirtschaftspolitischen Maßnahmen.

Zu 1: Zunächst besteht die Vorstellung, daß die bloße 
Existenz eines Entwicklungsplanes und das V orhanden
sein von staatlichen Zielvorstellungen für die Entwick
lung der Gesamtwirtschaft und einzelner Bereiche bei 
den W irtschaftssubjekten in gewissem Umfang plan
konforme Reaktionen hervorruft. Daher wird in den 
Entwicklungsländern so großer W ert darauf gelegt, 
daß „sich die gesamte Bevölkerung h in ter die Politik 
des Plans stellt, ja, daß sie sich für den Plan be
geistert". So heißt es im ersten  Fünf jahresplan 
Pakistans: „ . . . a l l  citizens need to  understand what 
they oan contribute to  the developm ent programme 
and w hat they m ay reasonably expect to  receive. The 
success of the Plan will depend essentially on private 
initiative and cooperation orientated toward the great 
goals of national development." Dieser Gedanke ist 
zweifellos richtig; nur darf man die W irksam keit einer 
psychologischen Beeinflussung der W irtschaftssubjekte 
durch den Plan in den Entwicklungsländern nicht über
schätzen. 1“) Selbstverständlich w ird d ie  Industrie oder 
allgemein der „moderne Sektor" der W irtschaft anti
zipieren, was im Entwicklungsplan zur Förderung be
stimmter Bereiche von W irtschaft und Gesellschaft vor
gesehen ist. Aber die Masse der Bevölkerung, die nadi 
den Geboten einer jahrhundertealten Tradition lebt.

*5) Vgl. zu diesem  Problem kreis A . G hanie G h a u s s y :  „Die 
^lolle des E nergiesektors in  der Entw icilungspolitik“, O pladen 1961. 
•“) Es w äre s id ie rlid i in te ressan t und  w iditig , zu un tersudien , 
inw iew eit d ie  im  P lan vorgesd ilagenen  M aßnahm en au d i ta tsäd i- 
lid i -za w irtsd iaftspo lltlsd ien  red itsverb lnd lid ien  A kten  w erden.

*’) Société G énérale  d 'E tudes e t de  P lanification; Cam eroun, Plan 
de D éveloppem ent Econom ique e t Social, I. R apport de  Synthèse. 
Paris I960, S. 53 (Ü bersetzung v . Verf.).
**) Pakistan  First Five Y ear Plan, a. a. O., S. 88.
1®) Zum Einfluß von  s taa tlid ien  Investitionsp länen  auf die  ein- 
zelw irtsd iaftlid ien  P läne in Industrie ländern  vgl. vom  V e rfa s s e r : . 
„M öglidikeiten und  Problem e s taa tlid ie r Investitionsplanun-g in 
der M ark tw irtsd iaft, da rgeste llt am  Beispiel F rankreid is* , Köln 
und O pladen 1960.
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wird vom Entwidclungsplan kaum Notiz nehmen, ge- 
sdiweige denn ihre „W irtsdiaftspläne" nadi den Ziel
vorstellungen des Planes ausriditen. Dazu bedarf es 
spezieller Maßnahmen, einer umfassenden Propaganda- 
aktion für den Ent'widdungsplan.

So wird z. B. in Kamerun vorgesdilagen, mit Hilie von Bro
schüren, Filmen, Vorträgen etc. die wesentlichen Ziele des 
Entwicklungsplanes im ganzen Land bekanntzumachen. In 
anderen afrikanisdien Staaten (z. B. Senegal und Zentral
afrikanische Republik) sieht man in der Bildung von sog. 
landwirtschaftlichen Förderungszentren (centres d'anim ation 
rurale) ein wichtiges Instrument, um die landwirtschaftliche 
Bevölkerung direkt für die M itarbeit am Entwicklungsplan 
zu begeistern. Eine derartige Propaganda mag an chinesische 
M ethoden erinnern und daher suspekt erscheinen; aber 
wenn die wirtsdiaftliche Entwicklung von einer radikalen 
Denk- und Lebensweise der Bevölkerung abhängt, kann 
auch ein Entwicklungsplan nur dann erfolgreich sein, wenn 
er bei der Masse der Bevölkerung verstanden und „ausge
führt“ wird.

Zu 2; Staatlidie Investitionen, die in Ausführung des 
Planes vorgenommen werden, können die ednzelwirt- 
schaftlidien Dispositionen sehr nachhaltig beeinflussen 
und dadurch dazu beitragen, daß die Planziele, soweit 
sie den privaten Sektor betreffen, erreicht werden. 
Das gilt besonders für Infrastruktur-Investitionen: die 
Errichtung einer Bahnlinie, der Bau eines Kraftwerkes, 
d ie  künstliche Bewässerung bestimm ter Landstridie 
oder ähnliche staatliche Projekte können die W irkung 
einer Initialzündimg für einen Ort, eine wirtschaftliche 
Region oder einen Wirtschaftszweig haben.

Zu 3: Das Kernstück der Plandurchführung sind die 
entwicklungspolitischen Maßnahmen, deren General
linie im Entwicklimgsplan festgelegt ist. Um diese ent
wicklungspolitischen Maßnahmen entbrennt der eigent
liche Streit zwischen den A nhängern der „liberalen“ 
und der „geplanten" Entwicklungspolitik. M eyer spricht 
von Lenkungseingriffen, die sich bei der Plandurch- 

' führung auf allen Gebieten der W irtschaft ergeben <̂’) ; 
er denkt dabei an Maßnahmen, die w"ie Devisenbewirt
schaftung, Investitionskontrolle, Importkontingentie
rung, Preisfixierung und Rationierung gewöhnlich von 
neoliberaler Seite als nicht-maiktkonform oder kollek
tivistisch (Röpke) bezeichnet werden. Shenoy ■ spricht 
davon, daß die Durchsetzung des dritten indischen 
Fünfjahr>esplanes „mit neuen kollektivistisdien Kon- 
trollm ethoden verbunden sein wird, m it dem Resultat 
des vollständigen Verlustes der individuellen und poli
tischen Freiheit". ®‘)

DIE ORDNUNGSPOLITISCHE BEURTEILUNG DER 
ENTWICKLUNGSPLANUNG

W as bedeuten jA usarbeitung und Ausführung von 
Entwicklungsplänen für die Wirtschaftsordnung? Be
stehen zwischen den Entwicklungsplänen und  den 
Wirtsch'aftsplänen der Ostblockstaaten nur „gewisse 
Unterschieide in den Einzelheiten", wie F. W. M eyer“ )

2“) F . W . M e y e r :  .Illu s io n äre  Politik  d e r  E ntw idtlungshilfe“, 
a . a . O ., S. 8 . .
21) S h  e n  o y  , a. a ,0 . ,  S. 156.
*2) F. W . M e y  e r : .Illu s ionäre  Politik  d e r Entw iddungshilfe", 
a . a .  O ., S. 8.

meint? Führt die Entwicklungsplanung zur Aus
höhlung oder Zerstörung des marktwirtschaftlichen 
Systems? Führt die Entwicklungsplanung vielieidit zu 
einer neuen Form der Zusammenarbeit zwischen Staat 
und W irtschaftssubjekten in  einer neuen Wirtschafts
ordnung?

Prüfen wir nacheinander, ob und welche Unterschiede 
zwischen Entwicklungsplanung und Planung in einer 
Zentralverwaltungswirtschaft bestehen und welche Ge
fahren dem marktwirtschaftlichen System durch die 
Entwicilimgsplanung drohen.

E n t w i c k l u n g . s  P l a n u n g  u n d  z e n t r a l -  
v e r w a l t u n g s w i r t s c h a l t l l c h e  T o t a l p l a n u n g

Unverkennbar besteht zwischen Entwicklungsplänen 
und zentralverwaltungswirtschaftlichen Totalplänen 
eine gewisse formale Ähnlichkeit. Beide setzen in 
gleicher W eise bestimmte Ziele für das gesamtwirt
schaftliche und das sektorielle Wachstum, für die Ent
wicklung von Investitionen und Verbrauch: beide 
sehen bestimmte Maßnahmen zum Erreichen der ge
steckten Ziele vor. Aber diese Ähnlichkeit hat nur 
f o r m a l e n  Charakter, solange die Entwicklungs
länder bestimmte G r e n z b e d i n g u n  g e n (z.B. 
polititische und wirtschaftliche Freiheit, demokratische 
Ordnung, Privateigentum) beachten. Dabei ist es gleich
gültig, ob die Entwicklungsländer ihre Planung am 
sowjetischen Vorbild orientieren^®), entscheidend ist, 
daß sie nur die Elemente übernehmen, die mit den 
W ertvorstellungen einer freiheitlichen Gesellschafts
ordnung vereinbar sind.

Das Beachten dieser W ertvorstellungen bei der Auf- 
stellim g und Ausführung von Entwicklungsplänen be
deutet, daß die A u t o n o m i e  der  e i n z e l w i r t -  
s c h a f t  l i e h e n  P l ä n e  grundsätzlich unange
taste t bleibt: dem Bauern, dem  Handwerker oder dem 
Industriellen w ird nicht voxgeschrieben, was und w ie
viel er innerhalb eines Jahres zu produzieren hat und 
an wen und zu welchen Bedingungen (Preisen) d ie  Er
zeugnisse abzuliefem  sind. Sie alle bleiben autonome 
wirtschaftliche Entscheidungszentren. Das, schließt 
selbstverständlich nicht aus, daß der Staat die einzel- 
wirtschaftlichen Pläne durch entwicfclungspolitische 
Maßnahmen zu beeinflussen sucht.

Für die zentralverwaltungswirtschaftliche Totalplanung 
gibt es einen Dualismus zwischen staatlichem Plan und 
einzelwirtschaftlichen Plänen nicht im gleichen Sinn. 
Selbst wenn das Privateigentum an Produktionsmitteln 
nicht völlig aufgehoben ist, besitzen die einzelwirt
schaftlichen Pläne nur einen Rest von Autonomie. Das 
einzelwirtschaftliche Handeln, sofern m an davon nodi 
sprechen kann, ist Ausfluß des staiatlichen W illens.

Die Unterschiede zwischen der gesellschaftlichen und 
wirtschaftlidien Struktur eines pluralistischen Staates, 
in dem neben dem Staat M illionen autonome Entschei
dungszentren den wirtschaftlichen Ablauf bestimmen.

“ ) In  diesem  Sinne G. M y r d a l :  .B eyond the  W eliar S ta te“, 
New H aven 1960, S. 126 f.
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und der eines totalitären Staates, in dem die Entschei- 
dungs- und Handlungsfreiheit der Fabrikleiter und 
Bauern durch den Plan entscheidend eingeengt ist, 
machen verständlich, daß die Zielsetzungen und dar
aus folgend auch die M ethoden der Ausführung eines 
Entwidclungsplanes sehr versdiieden von denen eines 
Totalplanes sind.

Die Zielsetzungen eines Entwicklungsplanes drüdcen 
aus, was dem Staat unter Abwägung aller Gesichts
punkte wünsdiens- und erstrebensw ert erscheint. Sie 
haben einen orientierenden Charaktetj „ihre Haupt
bedeutung liegt darin, daß ein Gesamtbild gegeben 
wird und daß durch das Vorhandensein von konkre
ten Zielen die Aufmerksamkeit auf mögliche Unstim
migkeiten und Schwächen gelenkt wird".*^) Es wird 
daher bei der Ausarbeitung von Entwicklungsplänen 
niemals angenommen und erwartet, daß spezielle Ziele 
für die Ausweitung der Produktion oder für die Vor
nahme von bestimmten Investitionen vollständig er
reicht werden. Das gilt insbesondere für den privat- 
wirtschaftlichen Bereich. So hat man bei der Ausarbei
tung des zweiten Entwicklungsplanes in Pakistan dar
auf verzichtet, „einen starren Plan für die industrielle 
Entwicklung" aufzustellen®®), und Indien hat die Ziele 
für die private Industrie in enger Zusammenarbeit mit 
den Unternehmensverbänden fixiert. ®̂) Das heißt, die 
Ziele im privaten Bereidi haben mehr Erwartungs- als 
Plancharakter®’! man nimmt sie auf, um ein Gesamt
bild der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung 
zu haben.

Im Rahmen der Entwicklungsplanung können die Ziele 
einen derart elastischen, unverbindlichen Charakter 
haben, weil der Plan nicht die Lenkungs- und Koordi
nationsfunktion der W irtschaft übernimmt. Diese Auf
gabe wird trotz gewisser Eingriffe w eiterhin grund
sätzlich dem Marktmechanismus überlassen. W ird da
gegen bei der Totalplanung irgendein spezielles Pro
duktionsziel nicht erreicht, dann w ird dadurch wegen 
der geplanten Interdependenz aller Teilziele das Len
kungssystem empfindlich beeinträchtigt.

Die Ausführung eines Entwicklungsplanes bedeutet 
infolgedessen nicht, daß ein landwirtschaftlicher oder 
industrieller Betrieb ein bestimmtes Soll erreichen 
muß. Selbst wenn der Entwicklungsplan für eine 
Branche eine bestimmte Erhöhung der Produktion als 
„Ziel" setzt, erwachsen daraus dem einzelnen Betrieb 
keinerlei unm ittelbare Verpflichtungen, denn der Ent
wicklungsplan besitzt für die W irtschaftssubjekte 
keine Verbindlichkeit. Er w irkt auf die Wirtschafts
subjekte im wesentlichen über die w irtsdiaftspoliti
schen Maßnahmen, die der Staat in und zur Ausfüh
rung des Planes ergreift. In diesem Sinne ist der Ent
wicklungsplan ordnungspolitiscfa stets neutral, er

2«) India Third F ive Y ear Plan, a. a. O ., S. 31 (Dbers. v . Verf.). 
25) Pakistan  Second F ive Y ear Plan, a. a .O . ,  S. 222.
2») India  Third F ive Y ear Plan, a. a . O ., S. 221 f.
27) In  diesem  Sinn z. B. Surinam  Planning Bureau: The Ten Year 
Plan for Surinam , o. O ., O ktober 1954, S. 16.

bedarf einzelner wirtschaftspolitischer, legislativer 
Akte, um gegenüber den W irtschaftssubjekten wirk
sam zu werden.

In einem System der Totalplanung enthält der Plan 
dagegen verbindliche W eisungen für die einzelwirt
schaftlichen Pläne. Der Plan selbst ist legislativer Aktj 
d ie  ■ Nichterreichung eines gesetzten Planzieles wird, 
da sie den Lenkungsmechanismus der W irtschaft stört, 
zu einem Vergehen. Der Plan selbst bestimmt somit 
das Handeln der W irtschaftssubjekte in entscheiden
dem Maße. (Man darf allerdings nicht übersehen, daß 
die Betriebe an der Ausarbeitung des Planes beteiligt 
sind und daß der Befehlscharakter d er Totalpläne 
durch ein gewisses W echselspiel zwischen Plan-Zen
tra le  und Plan-Adressaten gemildert wird.)

Es läßt sich also zwischen T o t a l p l a n u n g  und 
E n t w i c k l u n g s p l a n u n g  nicht mehr als eine 
äußere Ähnlichkeit feststellen. Zwar sollen beide einen 
Beitrag zur schnellen wirtschaftlichen Entwicklung 
leisten. Aber die M ethoden sind in beiden Fällen 
grundverschieden: im einen Fall wird der Plan zu 
einem L e n k u n g s i n s t r u m e n t ,  das den wirt
schaftlichen Prozeß bis ins einzelne zu regeln versucht; 
im anderen Fall ist der P l a n  e i n e  M e t h o d e ,  
um Klarheit über den Entwicklungsprozeß und über 
entwicklungspolitische Maßnahmen zu gewinnen, die 
erforderlich erscheinen, um den Wachstumsprozeß zu 
beschleunigen und gegebenenfalls in eine bestimmte 
Richtung zu lenken.

E n  t  w  1 c k  1 u  n g  s p  1 a  n  u  n  g n n d  d a s  
m a r k t w l r t s c h a l t l l c h e  S y s t e m

Für die neoliberalen Kritiker führt die Ausarbeitung 
und Ausführung von Entwicklungsplänen zu einer Aus
höhlung und Zerstörung des marktwirtschaftlichen 
Systems. So meint F. W. M e y e r ,  „daß in den Ent
wicklungsländern mit wenigen Ausnahmen Wirtschafts
ordnungen bestehen, in denen nicht nur die sogenannte 
Infrastruktur, sondern auch das sich darauf aufbauende 
wirtschaftliche Geschehen vom Staat geplant und direkt 
gelenkt wird".®**)

Die Beantwortung der Frage, ob und gegebenenfalls 
in welchem Umfang das marktwirtschaftliche System 
in den Entwicklungsländern durch das Vorhandensein 
staatlicher Entwicklungspläne beseitigt wird, hängt 
davon ab, w ie man das „marktwirtschaftliche System" 
definiert. Man kann den Begriff so eng fassen, daß das 
„marktwirtschaftliche System" ein theoretisches Ge
bilde, ein Denkmodell bleibt, das in der Realität 
nirgends anzutreffen ist, und andererseits so weit, daß 
jede zur Zeit auf der Erde verwirklichte Ordnimgs- 
form der W irtschaft darunter fällt.

Es erscheint uns im Rahmen dieser Arbeit zweckmäßig, 
von einem sehr konkreten und pragmatischen Begriff 
auszugehen, selbst wenn darunter die Begriffsschärfe 
leidet. W ir wollen un ter „marktwirtschaftlichem

«)  F.  W.  M e y e r :  »Illusionäre Politik  d e r  Entwricfclunffshilfe", 
a. a. O ., S . 8.
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System." eine W irtschaftsordnung verstehen, in der 
die w'irtschaftlichen Entscheidungen von einer Viel
zahl unabhängiger W irtschaftssubjekte getroffen ■wer
den. Daß diese Entscheidungen über einen — un
vollkommen funktionierenden — Marktmedianismus 
koordiniert werden, ist ein zweites entscheidendes 
M erkmal des „marktwirtschaftlichen' Systems". Man 
m ag einwenden, daß diese Definition zu lodier und 
weitmasdiig ist. A ber sie hat den Vorteil, daß sie die 
französisdie W irtsdiaftsordnung des Jahres 1951 eben
so w ie die der USA des Jahres 1958 oder die der 
Bundesrepublik im Jahre 1962 in sich schließt. W ir 
fragen also, ob die Aufstellung und Ausführung von 
Entwidilungsplänen eine W irtsdiaftsordnung zerstört, 
d ie  wir in der w estlidien W elt vorfinden und bejahen.

Zunädist muß unterstrichen werden, daß Entwicklungs
planung formal lediglidi ein m ethodisdies Hilfsmittel, 
ein Instrument zur rationellen Gestaltung der staat
lichen W irtsdiaftspolitik darstellt. Dabei darf jedodi 
nicht übersehen werden, daß die Grundabsdcht des 
Planes darin besteht, den Entwicklungsprozeß nadi 
staatlidien Vorstellungen zu beeinflussen, zu kontrol
lieren  und anzupassen. ®") Der Staat legt im Entwick
lungsplan die großen entwidtlungspolitisdien Entschei
dungen, die „Makro-Dezisionen" (Perroux), nieder.

Die Idee, daß der Staat mit Hilfe eines Entwicklungs
planes eine Zukunftsvorstellung für die Entwicklung 
und Gewichtimg verschiedener Sektoren der W irtsdiaft 
entwirft, daß er sich überhaupt konkrete Gedanken 

, über das langfristige '  W adistum  und die zukünftige 
S truktur der W irtsdiaft macht, ist für Ökonomen, die 
davon  überzeugt sind, daß die spontanen Antriebs
k räfte  auch in Entwicklungsländern ein „angemesse
nes Wachstum gewährleisten" *̂), sicherlidi ketzerisch. 
A ber bedeutet die Bereitschaft, den Wachstumsprozeß 
nadi staatlichen Vorstellungen zu beschleunigen oder 
zu modifizieren, daß entwicklungspolitische Maßnah
m en ergriffen werden müssen, durch die das m arkt
wirtschaftliche System angegriffen oder gar zerstört 
■wird, daß sich aus den Planzielen bei der Plandurch
führung auf allen Gebieten der W irtschaft Lenkungs
eingriffe ergeben? ®̂)

W ir ■wollen in Anlehnung an T h a l h e i m  d ie ent
wicklungspolitischen Maßnahmen in systemnotwen
dige, -fördernde, -adäquate, -versciilecfaternde und 
-zerstörende einteilen. *®) Beurteilungskriterium ist da
bei d ie  Einwirkung der einzelnen Maßnahmen auf das 
marktwirtsdiaftliche System, d .h . auf die Autonomie

*•) D as  sd iließt F reiheit des Besitzes von  Prodaktionsm ltteln  
g ru n d sä tz lid i ein,
»«) F ir s t  Pakistan Five Y ear Plan, a .a .  O ., S. 2.
**) So J .  V. V a n S i c k 1 e : .A lte  un d  neue T heorien  des ■wirt- 
sd ia ftlich en  'W adistums“, a . a. O.
**) So  F. W . M e y e r ;  .Illusionäre  Politik  der Entwidclungs- 
h ilfe “ , a . a . O ., S. 8.
•’) 'V g l. dazu audi E. T u c h t f e l d t :  .Z ur Frage d e r System- 
k o n fo rm itä t w irtsd iaftspolitisd ier M aB nahm en'i in : Zur G rund
le g u n g  w irtsdiaftspolitisd ier Konzeptionen (H erausgeber: H. J . Se
ra p h im ) , Berlin 1960, S. 203 K., und E. T u c h t f e l d t :  .Das 
In s tru m en ta riu m  der W irtsdiaftspolitik . Ein B eitrag zu seiner 
S y s te m a tik ',  im  Jah rbud i 1957, S, 60 ff.

der Einzelpläne und deren Koordinierung durch den 
Marktmechanismus, Systemzerstörend sind alle Maß
nahmen, „deren Inkongruenz zur geltenden Ordnungs
form so beträchtlich ist, und die die Funktionsfähigkeit 
des Lenkungsmechanismus in einem so großen Umfang 
behindern, daß damit der Grundcharakter der Ord
nungsform g eän d ert, . .  wird". ®̂) Investitionskontrolle 
ist danach in der Tendenz systemzerstörend, da sie an 
Stelle der autonomen einzelwirtschaftlichen Entschei
dung ein staatliches Gebot oder Verbot setzt.

W enn w ir die „wirtschaftspolltische Landschaft" in den 
Entwicklungsländern überblicken, dann stellen wir fest, 
daß Maßnahmen, die in ihrer Tendenz system ver
schlechternd und -zerstörend w irken — Devisenkon
trolle, Rohstoffverteilungen, Preisfixierungen, Investi
tionskontrolle—, überall eine große Rolle spielen. W ir 
stellen ebenso fest, daß solche Maßnahmen kein Vor
recht der Länder sind, deren W irtschaftspolitik durch 
einen Entwicklungsplan orientiert wird, sondern eben
so in den lateinamerikanischen Ländern, die bisher 
keine Entwicklungsplanung kennen, angewandt w er
den. Das deutet darauf hin, daß die Anwendung von 
systemverschlechternden und -zerstörenden Maßnah
men in den Entwicklungsländern typisch ist*®) und 
kein eindeutiger Kausalzusammenhang zwischen dem 
Vorhandensein eines Entwicklungsplans und der An
wendung systemverschlechternder Maßnahmen besteht.

Diese Hypothese findet e in e ' Bestätigung beim Ver
gleich des ersten und zweiten pakistanischen Entwick
lungsplanes. Die wirtschaftspolitische Grundtendenz 
des zweiten Planes (1960—1965) besteht darin, die bis
her angewandten systemzerstörenden bzw. -verschlech
ternden Maßnahmen soweit wie möglich durch 
system adäquate zu ersetzen: „The Plan proposes a 
decisive move towards a more liberal economy, and 
a bold switch-over from direct Controls to a policy of 
regulation of the economy through suitable fiscal and 
m onetary C o n tro ls "* ® ). So soll die staatliche Festset
zung von Preisen, M ieten und Zinssätzen (auf zu 
niedrigem Niveau) allmählich aufgelockert und schließ
lich aufgehoben werden. ®’) Selbst die w eiterhin als 
nötig erachtete Devisenbewirtschaftung soll durch ein 
System differenzierter Einfuhrabgaben und Export
präm ien allmählich abgebaut werden.*®)

Der Vergleich der beiden pakistanischen Pläne zeigt, 
daß einem unterentwickelten Land trotz Entwicklungs
plan ein erheblicher Freiheitsspielraum bei der W ahl 
der entwicklungspolitischen Maßnahmen bleibt. Es ist 
auch schwerlidi zu beweisen, daß die Aufstellung von 
Entwicklungsplänen mit Zwangsläufigkeit ein System 
von  Lenkungsmaßnahmen zur Folge haben müßte, 
die das marktwirtschaftliche System zerstören würden.

“*) Kar! C. T h a l h e l m :  .Zum  Problem  d e r  E inheitlid ikeit der 
■W irtsdiaftspolitik“, in; Festausgabe für Georg Jahn , hrsgg . v. 
K. M uhs, Berlin 1955, S. 577 ff.
*5) Es -wäre w ert, zu un tersud ien , w orauf das zurüdizuführen ist. 
»«) Pakistan  Second F ive Yeiar Plan, a. a. O ., S. 77.
»’) ebenda, S. 79.
»S) ebenda, S , 78.
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Rhein: Entwidclungsplanung und W irlsdiaftsordniung in d en  Entwidclungslämdern

Es läßt sidi im Gegenteil mit guten Gründen argumen
tieren, daß die Aufstellung von Entwidclungsplänen 
eher zum Einsatz von system adäquaten als von system
zerstörenden Maßnahmen führt. Für diese Auffassung 
kann man F ., W. M eyer selbst als Kronzeugen an- 
rufen, wenn er meint, daß die umfassende Planwirt- 
sdiaft in Entwidclungsländern häufig nur das Resultat 
»wirtsdiaftspolitisdien Fortwursteins" ist. *”)

Tatsädilidi ist die Einführung von Kontingenten, Preis
festsetzungen, Geboten, Verboten und sonstigen 
systemzerstörenden Maßnahmen nidit selten eine 
Panikreaktion 'auf unvorhergesehene Änderungen der 
w irtsdiaftlidien Situation. W egen ihrer unm ittelbaren 
W irkung haben soldie Maßnahmen gegenüber den 
systemkonformen den Vorteil d e r größeren Reaktions- 
gesdiwindigkeit. Dadurdi, daß die wirtsdiaftspoliti- 
sdien Maßnahmen mit Hilfe des Entwidclungsplanes 
auf lange Hand hin vorbereitet imd eingeführt werden 
können, ist es le id iter möglidi, mit systemkonformen 
Maßnahmen zu arbeiten, obwohl deren  W irkung ge- 
wöhnlidi mit Verzögerung eintritt.

W ir kommen so zu dem Sdiluß, daß die Entwidtlungs- 
pläne grundsätzlidi mit allen  A rten von entwidclungs- 
politisdien'M aßnahm en realisiert werden können und 
daß ihnen keinerlei Zwangsläufigkeit zur Anwendung 
von system zerstörenden M itteln und damit zur Aus
höhlung des m arktw irtsdiaftlidien Systems innewohnt. 
Dabei haben wir insofern einen sehr strengen Maßstab 
angelegt, als w ir in d e r Anwendung einzelner system-, 
zerstörender Maßnahmen bereits eine Gefahr für das 
m arktw irtsdiaftlidie System sahen. In W irklidikeit 
kann jedodi keine Rede davon sein, daß der Einsatz 
von einzelnen Maßnahmen wie Devisen-, Investitions-, 
Preis- und Kreditkontrolle, die wir system zerstörend 
genannt haben, das m arktw irtsdiaftlidie System zer
stören. W ie das Beispiel der w esteuropäisdien Länder 
zeigt, in denen so w iditige Bereidie wie die Land-, die 
V erkehrs- und häufig aud i die Außenwirtsdiaft sehr 
stark  durdi system zerstörende Maßnahmen gelenkt 
werden, kann das m arktw irtsdiaftlidie System system
fremde Eingriffe in red it erheblidier Menge vertragen, 
ohne daran zugrunde zu gehen.

Fast alle system zerstörenden Maßnahmen beeinträdi
tigen das Funktionieren des Marktmedianismus in 
einem oder in  m ehreren Bereidien und verm indern 
dadurdi die Leistungsfähigkeit des m arktwirtsdiaft- 

. lidien Systems. Zugleidi besdineiden sie gewöhnlidi 
die einzelw irtsdiaftlidie Autonomie. Aber es bedarf 
sdion eines massiven, kum ulierten imd langandauern
den Einsatzes sold ier Maßnahmen, bevor von einer 
V em iditung des m arktw irtsdiaftlidien Systems die 
Rede sein  kann. Lediglidi die w eitgehende oder gar 
völlige Aufhebung des Privateigentum s hat sofortige 
Todeswirkimg; denn durdi einen soldien A kt werden 
die einzelw irtsdiaftlidien Entsdieidungszentren ausge- 
lösdit und der Staat zur Totalplanung gezwungen.

So wenig wie die Entwidclungsländer — ob mit oder 
ohne Entwidclungsplanung — vor der Anwendung 
system zerstörender Maßnahmen im Einzelfall zurüdc- 
sdiredcen, so sehr sud ien  sie im allgem einen das 
private Eigentum, das Herz des m arktw irtsdiaftlidien 
Systems, unangetastet zu lassen. So w ird in Indien 
trotz des Bekenntnisses zur sog. sozialistischen W irt
schaftsordnung die Bildung von neuem  Privateigentum 
ausdrücklich gefördert: „It is essential that there 
should be a wide diffusion of enterprises in  the private 
sector, and new entrants should be en co u rag ed .. . “
In gleicher W eise heißt es im zweiten pakistanischen 
Entwicklungsplan, daß „private enterprise has a key 
role to  p lay  in the economic development of the 
country“. '“ ) Auch in  den  Entwicklungsplänen der 
afrikanischen Staaten — z.B. M adagaskar, Kamerun, 
Senegal, Elfenbeinküste, Dahomey, Obervolta — wird 
mit großem Nachdruck auf die Bedeutung privater in- 
unid ausländischer Investitionen hingewiesen.

Schließlich muß bei der ordnungspolitischen Beurtei
lung der Entwicklungsplanimg betont werden, daß 
jeder Plan zahlreiche systemfördernde Programme 
enthält, die notwendig sind, um den spontanen A n
triebskräften überhaupt e rs t zur Entfaltung zu verhel
fen. Zu denken ist dabei an die Fülle von Beratimgs- 
aufgaben, vor allem  in der Landwirtschaft, an  den 
Aufbau eines Kredit-, Steuerr, Verkehrs-, Gesundheits-, 
Erziehungswesens etc., an Maßnahmen, durch d ie die 
Verhaltensweise der Bevölkerung oder bestimmte 
sozialökonomische Einrichtungen (z. B. die Grundherr
schaft) entwicklungskonform geändert werden sollen. 
Auch soll man nicht vergessen, daß in zahlreichen Ent
wicklungsländern, praktisch in ganz Afrika, eine 
Tausdi- und M arktwirtschaft e rs t zu sdiaffen ist. ®̂)

W ir haben also nicht feststellen können, daß die Ent
wicklungsländer sich zur Ausführung von Entwick
lungsplänen wirtschaftspolitischer Maßnahmen bedie
nen müssen, d ie  in der Tendenz das marktwirtschaft
liche System zerstören. Selbst dort, wo systemzerstö
rende Eingriffe vorgenommen werden, führt dies nicht 
unbedingt zur Aufhebung des Systems, da soldie Ein
griffe „vom Gesamtsystem aufgefangen werden kön
nen, wenn sie mir partielle Bedeutung haben oder 
durch eine system verbessernde Politik an anderer 
Stelle kom pensiert werden".^®)

Es kann infolgedessen nicht behauptet werden, daß 
das marktwirtschaftliche System durch staatliche Ent
wicklungsplanung zerstört oder auch nur beeinträch
tigt wird. Soweit die Funktionsfähigkeit des markt- 
wirtschaftlidien Systems in  den Entwicklungsländern 
durch wirtschaftspolitische Maßnahmen des Staates be
einträchtigt wird, sind die Ursachen dafür nicht im 
Vorhandensein von Entwicklungsplänen zu suchen.

s») F. W . M e y e r :  „IJlnffionäre Politik der EntwicklTingshilfe",
a. a. O ., S. 13. ■

« ) Ind ia  Third F ive Y ear Plan, a. a. O ., S. 13.
« ) Pakistan  Second F ive Y ear P lan , a. a, O ., S . 225.
2̂) Das w ird  z. B. in  Kam erun ganz k la r erkann t, vgl. Société 

G énérale  d'-Etuides e t  de P lanification: C am eroun, P lan  die D ével
oppem ent Economique e t  Social, Bd. I R apport de  Synthèse, Paris 
i m ,  S . ,31.

E. T u c h t f e l d i :  »Zur F rage  der System konform ität w irt- 
sd iaftspolitiscber M aßnahm en", a. a. O.^ S. 23.
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